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Beantwortung einer dringlichen Anfrage 

von Nicole Lehmann und Barbara Deucher FDP 

betreffend Unterrichtskonzept für Schülerinnen und Schüler 

in der Quarantäne 

 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin des Kreisschulrats 

Sehr geehrte Mitglieder des Kreisschulrats 

 

Am 25. Januar 2021 haben die Kreisschulrätinnen Nicole Lehmann und Barbara Deucher 

zum Thema Unterrichtskonzept für die Schülerinnen und Schüler in der Quarantäne die 

nachfolgenden Fragen an die Kreisschulpflege gestellt. 

 

Angesichts der Dringlichkeit der Anfrage hat der Präsident der Kreisschulpflege Daniel 

Fondado die Fragen an der Kreisschulratssitzung vom 28. Januar 2021 bereits mündlich 

beantwortet. 

 

1. Welche Massnahmen wurden getroffen, damit die Schülerinnen und Schüler trotz 

Absenz dem Schulunterricht folgen können? 

 

2. Was sind die Vorgaben der KSAB, nach denen die Schülerinnen und Schüler sich 

zum Unterricht online zuschalten können resp. müssen? 

 

Die Fragen 1 und 2 werden summarisch beantwortet. 

 

Aus den Weisungen des BKS: 

 Da die Volksschulen kein bedeutsamer Treiber der Epidemie sind, wird 

grundsätzlich Präsenzunterricht erteilt. Die Schulen werden nicht generell 

geschlossen. Klassen- oder Schulschliessungen sowie allfällige Quarantäne und 

Isolation im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Pandemie dürfen nur von 

kantonalen Gesundheitsbehörden (DGS bzw. CONTI) angeordnet werden. 

 

Das BKS sieht keinen Fernunterricht vor. 

An der KSAB werden daher keine besonderen Massnahmen getroffen, damit 

Schülerinnen und Schüler via Fernunterricht dem Unterricht im Klassenzimmer folgen 

können. Die Betreuung von Schulkindern während einer zeitlich beschränkten 

Abwesenheit von Schülerinnen und Schülern aufgrund einer verordneten Quarantäne 

oder einer COVID-Erkrankung orientiert sich an den üblichen Standards und Abläufen 

bei krankheitsbedingten Abwesenheiten von Schülerinnen und Schülern. 
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3. Haben die Lehrkräfte je Schulstufe besondere Instruktionen, für die sich in 

Quarantäne befindenden Schüler und Schülerinnen? Wenn ja, sind das 

Empfehlungen oder sind sie verbindlich? 

 

Aus den Weisungen des BKS: 

Bei Schülerinnen und Schülern, die sich in einer zehntägigen angeordneten 

Quarantäne befinden, ist jeweils zwischen der Schule und der Schülerin / dem Schüler 

beziehungsweise den Eltern zu vereinbaren, wie und in welchem Umfang die Lernziele 

durch die Schülerin / den Schüler bearbeitet werden und wie die Begleitung und 

Unterstützung durch die Lehrperson erfolgt (analog Krankheitsfall). 

 

Die Lehrpersonen stellen sicher, dass das Kind von den Mitschülern mit aktuellem 

Unterrichtsmaterial mindestens in den Kernfächern und den Fremdsprachen beliefert 

wird. Die Lehrpersonen stehen für Rückfragen zur Verfügung. 

Die Eltern unterstützen ihre Kinder und melden sich bei Unsicherheiten bei den 

Lehrpersonen. 

Die Eltern informieren die Klassenlehrperson über den gesundheitlichen Zustand ihres 

Kindes und ob es in der Lage ist, schulische Aufträge zu erledigen. 

 

4. Gerade diejenigen Schüler und Schülerinnen, welche einen bestimmten 

Notenschnitt für den Übertritt im kommenden Schuljahr (Oberstufe, Lehrstelle, 

Kanti, FMS etc.), muss hinsichtlich Chancengleichheit eine faire Regelung erstellt 

werden. Welche Massnahmen von der Schule wurden getroffen, damit die 

Chancengleichheit gewährleistet ist? 

 

Aus den Weisungen des BKS: 

 Für die Schülerinnen und Schüler, welche sich in der angeordneten Quarantäne 

befinden, gelten betreffend Beurteilung und Promotion wie auch betreffend 

Lehrplanziele die folgenden Regelungen: 

o Beim Lernen in Quarantäne können die Unterrichtsinhalte des Lehrplans 

kaum im gewohnten Umfang bearbeitet werden. Im Zentrum sollen die Bil-

dungsziele und Inhalte der Kernfächer Deutsch, Mathematik und Realien so-

wie zusätzlich der Fremdsprachen stehen. Ergänzend sollen daneben indivi-

duell und der Situation angepasst auch Inhalte der Fächer Musik, Gestalten, 

Hauswirtschaft, Bewegung und Sport sowie fachübergreifende Themen in 

das Lernprogramm einfliessen.  

o Beim Lernen in Quarantäne ist auf promotionswirksame Leistungsbeurtei-

lungen zu verzichten.  

Die KSAB orientiert sich an den Weisungen des BKS. 

 

 

Diese Beantwortung der Anfrage verursacht Kosten von 550 Franken (Ansatz: 100 Franken 

pro Stunde). 


